
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

1. Blutspenderehrung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 639/2020 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Frau Fleischer und Frau Blessing vom DRK, die die Auszeichnung und 
Ehrung unterstützen.  
 
In seiner Rede anlässlich der Blutspenderehrung spricht der Vorsitzende den Blutspenderinnen 
und Blutspendern Dank und Anerkennung aus. Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfs-
bereitschaft sind für sie gelebte echte Werte. Dies ist in der aktuellen Zeit nochmals deutlich hö-
her einzuschätzen. Wo in Zeiten der Pandemie zum Abstand halten aufgerufen wird, rücken die 
Blutspenderinnen und Blutspender sinnbildlich für die Allgemeinheit zusammen. Als kleines Zei-
chen großer Anerkennung und Wertschätzung erhalten die für zehnmaliges, 25-maliges, 50-
maliges und 75-maliges Blutspenden zu ehrenden Personen neben der Ehrenurkunde und Eh-
rennadel des Deutschen Roten Kreuzes ein Präsent der Gemeinde Berglen.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister Ablage DRK 
  1 x Vorzimmer  
 



 
 

 

 
 

Blutspenderehrung 
 
Der Blutspendendienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert gemeinsam mit der 
Gemeinde Berglen alljährlich die Ehrung der örtlichen Blutspenderinnen und Blutspender, die 
sich besonders häufig mit freiwilligen und unentgeltlichen Blutspenden in den Dienst der Allge-
meinheit gestellt haben.  
 
Die jährliche Blutspenderehrung war in den letzten Jahren fester Bestandteil der Bürgerver-
sammlung der Gemeinde, die aber nun aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr leider nicht 
stattfinden wird. Als Alternative bietet sich deshalb die heutige Gemeinderatssitzung an. 
 

Die Ehrung erfolgt im Auftrag und im Namen des Deutschen Roten Kreuzes. Neben Ehrenur-
kunde und Ehrennadel erhalten die Blutspenderinnen und Blutspender ein Präsent der Ge-
meinde Berglen als Dank für ihre Bereitschaft zur Nächstenhilfe durch ihre Blutspende.  

Folgende Blutspender/innen sollen geehrt werden: 

Für zehnmaliges Blutspenden: 

Frau Sabine Schmidts und Herr Kevin Klenk  

Für 25-maliges Blutspenden: 

Frau Heike Bay und Herr Markus Stricker 

Für 50-maliges Blutspenden: 

Herr Peter König 

Für 75-maliges Blutspenden: 

Herr Rolf Jung und Herr Gerd Wahl 
 
 
Die Ehrung durch Bürgermeister Maximilian Friedrich findet gleich zu Beginn der Sitzung statt. 
Ebenso werden Frau Petra Fleischer und Frau Beate Blessing vom DRK die Auszeichnungen 
unterstützen. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister Ablage DRK 
1 x Vorzimmer  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/639/2020  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Kenntnisnahme 
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 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
2.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 
 Sitzung des Gemeinderats     17.11.2020 
 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   24.11.2020 
 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  01.12.2020 entfällt und  
         wird verlegt   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
2.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 29.09.2020 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Bürgermeister Maximilian Friedrich gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentli-
chen Sitzung am 29.09.2020 einstimmig beschlossen hat, die Besuche bei den Altersjubilaren 
bis März 2021 aufgrund der Corona-Pandemie auszusetzen. Die Angelegenheit wird im Februar 
2021 erneut im Gemeinderat beraten.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
2.3. Bekanntgaben  

- Volkstrauertag am 15.11.2020 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 
15.11.2020 um 14.00 Uhr im Freien auf dem Friedhof Oppelsbohm stattfinden wird.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
2.4. Bekanntgaben  

- Corona-Situation in Berglen 
   

    
Der Vorsitzende informiert über die aktuellen Corona-Fallzahlen in der Gemeinde Berglen. Posi-
tiv getestet sind momentan sechs Personen (dies entspricht ~ 92 / 100.000 Einwohnern). Als 
Kontaktpersonen Kategorie 1 sind 25 Personen in Quarantäne. Die Nachverfolgung der Kon-
taktpersonen ist für das Ordnungsamt jedoch ziemlich zeitaufwendig. Aufgrund der steigenden 
Infektionszahlen und der Pandemiestufe 3 ist eine vorherige Terminvereinbarung im Rathaus 
seit 21.10.2020 wieder erforderlich. Das Bürgerbüro hat weiterhin zu den gewohnten Zeiten ge-
öffnet. Jedoch erfolgt der Einlass nur nach vorherigem Klingeln am Eingang. Die Anzahl der 
gleichzeitigen Besucher soll – insbesondere im Wartebereich – begrenzt werden. In den ande-
ren Ämtern sind Termine nur nach vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail möglich.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
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3.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 29.09.2020 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Sitzung des Gemeinde-
rats am 29.09.2020 Geburtstag hatten, die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung aus und 
bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement: 
 
 Gemeinderätin Stefanie Vobornik    14. Oktober 
 Gemeinderat Ullrich Kraus     17. Oktober 
 Gemeinderat Volker Tottmann    24. Oktober 
 Gemeinderätin Ute Aigner     25. Oktober   
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4. Bürgerfragestunde    
    
Es werden keine Anfragen von Seiten der Bürgerschaft gestellt.    
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 Herr Gemeinderat Armin Haller  
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5. Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen 

 
   

    
Bürgermeister Friedrich begrüßt den Leiter des Polizeireviers Winnenden und Leiter der Füh-
rungsgruppe Herrn Andreas Lindauer und führt anhand der Sitzungsvorlage 625/2020 in den 
Sachverhalt ein. Diese ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Herr Lindauer stellt die Sicherheitsanalyse für das Gebiet der Gemeinde Berglen im Jahr 
2019/2020 ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation vor und gibt einen Ausblick auf die 
aktuellen Entwicklungen. 
 
In Summe betrachtet liegt das Kriminalitätsaufkommen auf einem mit den Vorjahren vergleichba-
ren niedrigen Niveau. Die Kriminalitätsentwicklung war innerhalb der letzten zehn Jahre in einem 
vergleichbaren Rahmen, ein Zuwachs konnte nicht festgestellt werden. Aus Sicht der Polizei ist 
die Sicherheitslage in Berglen sehr gut. Die Gemeinde zählt zu den sichersten Kommunen im 
Landkreis. Die Aufklärungsquote konnte gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert werden und 
liegt derzeit bei 68,7%.  
 
Auf Anfrage von Gemeinderat Scherhaufer geht Herr Lindauer auf die Entwicklung der personel-
len Situation des Polizeireviers Winnenden ein. Mit einem Erfüllungsstand von 90 % der Soll-
Stellen ist das Polizeirevier zwischenzeitlich personell wieder auf einem guten Weg. Ab Frühjahr 
2021 ist sogar ein leichtes Plus zu verzeichnen, da die Zahl der Berufsanfänger größer als die 
altersbedingten Abgänge sein wird.  
 
Abschließend dankt der Vorsitzende dem Leiter des Polizeireviers für die Präsentation im Ge-
meinderat und übergibt ein Präsent der Gemeinde.  
   
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Ordnungsamt    
 



 
 

 

 
 

Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen 
 
Der Leiter des Polizeireviers Winnenden und Leiter der Führungsgruppe, Herr Andreas Lindau-
er, wird eine Sicherheitsanalyse für das Gebiet der Gemeinde Berglen im Zeitraum 2019/2020 
vorstellen und einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen geben. 
 
Vorgesehen ist eine Information über folgende Themenschwerpunkte: 
 

 Ordnungsstörungen 

 Verkehrslagebild 

 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 

 Fazit 
 
Anschließend an den Sachvortrag steht Herr Lindauer dem Gremium gerne für Fragen zur Ver-
fügung.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Ordnungsamt    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/625/2020  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Kenntnisnahme 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
6. Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet G.-F.-Händel-Straße, 1. Ände-

rung" in Berglen-Oppelsbohm im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 
- Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 624/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Claudio Miracapillo von der Architekten Partnerschaft ARP. 
 
Vorab informiert der Vorsitzende, dass zwei Anregungen aus der letzten Gemeinderatssitzung 
am 29.09.2020 aufgenommen werden konnten. Die Jugendgruppe „Emmaus Hood“ der evange-
lischen Kirche wird während der Interimszeit einen Einkaufsdienst organisieren. Die Jugendli-
chen sind bereit, im Zeitraum des Netto-Umbaus den Einkaufsdienst für die weniger mobilen 
Einwohnerinnen und Einwohner aus Berglen zu übernehmen. Weiter teilt der Vorsitzende mit, 
dass die Bäckerei Maurer an der Grünfläche am Parkplatz Lannerstraße /Ecke G.-F.-Händel-
Straße in Oppelsbohm einen durchgehenden Interimsverkauf anbieten wird. Der Standort befin-
det sich direkt gegenüber dem Netto-Markt an der Kreisstraße und hat in seiner unmittelbaren 
Umgebung angrenzend mehrere öffentliche Stellplätze. Herr Maurer hat zudem im persönlichen 
Gespräch zugesichert, dass an diesem Standort zusätzlich zu den Backwaren mehrere Produkte 
des täglichen Bedarfs zum Verkauf angeboten werden.  
 
Herr Miracapillo erläutert anschließend das Verfahren. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart bezüglich der Öffnungszeiten führt Bauamtsleiter 
Rabenstein aus, dass man sich mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde in der Abstim-
mung befindet. Im Bebauungsplan selbst werden diese nicht definiert, sondern in der noch zu 
erteilenden Baugenehmigung. Da der Backshop der Bäckerei Maurer bereits um 21.00 Uhr 
schließt, sind die Fahrbewegungen geringer, weshalb davon auszugehen ist, dass die Öffnungs-
zeiten des Marktes verlängert werden können.   
 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme folgenden Beschluss: 
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied des 

Gemeinderates, noch der Vorsitzende, befangen sind. 



 
2. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden entsprechend dem gemeinsamen Abwägungsvorschlag der ARP und der 
Verwaltung berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. 
 

3. Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet G.-F.-Händel-Straße, 1. Änderung“mit den ört-
lichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO auf Gemarkung Oppelsbohm wird gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut 
(siehe Anlage). 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des Bebauungspla-

nes zu veranlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bebauungsplanordner      
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet G.-F.-Händel-Straße, 1. 
Änderung" in Berglen-Oppelsbohm im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) mit örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

- Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.06.2020 den Entwurfsbeschluss für 

den Bebauungsplan „Gewerbegebiet G.-F.-Händel-Straße, 1. Änderung“ in Oppelsbohm mit 

örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 der Landesbauordnung (LBO) gefasst. Ferner wurde die 

öffentliche Auslegung der Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  

 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes in der Zeit vom 13.07.2020 bis einschließlich 

13.08.2020 ist im Amtsblatt der Gemeinde Berglen am 02.07.2020 öffentlich bekannt gemacht 

worden. Zeitgleich wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange auf-

grund des ebenfalls vom Gemeinderat am 23.06.2020 gefassten Beschlusses gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB über die Bauleitplanung der Gemeinde unterrichtet und um Stellungnahme 

zu dem Bebauungsplanentwurf gebeten.  

 

Von privater Seite ist keine Stellungnahme zur Planung eingegangen. Die vorliegenden Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die im Zuge der 

Benachrichtigung der Nachbargemeinden eingegangene Stellungnahmen wurden von der be-

auftragten Architekten Partnerschaft ARP ausgewertet und zusammen mit der Verwaltung ein 

Abwägungsvorschlag für den Gemeinderat erarbeitet (siehe Anlage). Nachdem sich aufgrund 

dieser Stellungnahmen keine wesentlichen Änderungen ergeben haben, kann nun das Verfah-

ren abgeschlossen und der Satzungsbeschluss vom Gemeinderat gefasst werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/624/2020 621.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied des 

Gemeinderates, noch der Vorsitzende, befangen sind. 

 

5. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden entsprechend dem gemeinsamen Abwägungsvorschlag der ARP und der 

Verwaltung berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. 

 

6. Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet G.-F.-Händel-Straße, 1. Änderung“mit den 

örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO auf Gemarkung Oppelsbohm wird 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Satzung hat folgenden 

Wortlaut (siehe Anlage). 

 

7. Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des Bebauungspla-

nes zu veranlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bebauungsplanordner      
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 Herr Gemeinderat Armin Haller  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
 
7. Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das Forstwirtschaftsjahr 

2021 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 631/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende geht kurz auf den Sachverhalt ein. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2021 
wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei      
 



 
 

 

 
 

Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das 
Forstwirtschaftsjahr 2021 

 
Nach § 51 Absatz 1 Landeswaldgesetz ist von der unteren Forstbehörde jährlich ein Betriebs-
plan für den Kommunalwald aufzustellen.  
 
Der Geschäftsbereich Forst des Landratsamtes hat daher mit Schreiben vom 21.09.2020 der 
Gemeinde Berglen den Betriebsplan des Gemeindewaldes für das kommende Forstwirtschafts-
jahr 2021 vorgelegt (siehe Anlage), um die Beschlussfassung hierüber gemäß § 51 Absatz 2 
des Landeswaldgesetzes herbeizuführen. 
 
Die Summe der Einnahmen im Forstwirtschaftsjahr 2021 wird mit 281.418,55 € veranschlagt. 
Die voraussichtlichen Ausgaben belaufen sich auf 245.282,32 €. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2021 
wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/631/2020 855.11 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

20.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in Berglen 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 632/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat stimmt zu, den ehrenamtlich Tätigen als Anerkennung für ihren Einsatz 
jährlich Gutscheine zur Einlösung bei einem Gastronomiebetrieb in der Gemeinde Berg-
len zukommen zulassen.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt      
 



 
 

 

 
 

Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in Berglen 
 
Ehrenamtliches und bürgerliches Engagement sind Ausdruck einer Gesellschaft, in der man 
nicht nur an sich denkt, sondern seine Zeit und Arbeitsleistung i.d.R. kostenlos einbringt. Das 
Ehrenamt wird daher völlig zu Recht als „Rückgrat unserer Gesellschaft“ bezeichnet. Damit ge-
staltet sich das Miteinander lebens- und liebenswerter.  
 
Ehrenamtliche Tätigkeit schafft Vorbilder für die jüngere Generation. Das beste Beispiel sind 
unsere ehrenamtlich tätigen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Sie 
leben vor, dass Gemeinsinn und Verantwortungsgefühl unsere Gesellschaft weiterbringen. Es 
ist ihnen nicht egal, was um sie herum geschieht. Sie helfen, sie gestalten mit, sie bringen sich 
ein. Das Ehrenamt hat in unserem täglichen Leben eine enorme Bedeutung bekommen. Es ist 
heute oft praktisch nicht mehr vorstellbar, dass „eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig 
und unentgeltlich Arbeit leistet“. 
 
Deshalb erhalten ehrenamtlich Tätige bereits seit Jahren ein kleines Dankeschön für ihre Unter-
stützung. In seiner Sitzung am 17.11.2015 hat der Gemeinderat Berglen beschlossen, auch den 
aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Berglen eine Anerkennung für ihren Einsatz zu-
kommen zu lassen. Die Feuerwehrkameradinnen und –kameraden erhalten jährlich zwei Frei-
karten für das Kulturprogramm der Gemeinde Berglen.  
 
Aufgrund der coronabedingt vermindert zulässigen Besucherzahl bei Kulturveranstaltungen 
sollte vorläufig eine andere Möglichkeit der ehrenamtlichen Entschädigung gewählt werden.  
 
Der Kulturbeirat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 vorgeschlagen, stattdessen bis auf weite-
res Gutscheine im Wert von 15,00 € bzw. 25,00 € zur Einlösung bei den örtlichen Gastronomie-
betrieben nach Wahl zu verschenken.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt zu, den ehrenamtlich Tätigen als Anerkennung für ihren Einsatz 
jährlich Gutscheine zur Einlösung bei einem Gastronomiebetrieb in der Gemeinde Berg-
len zukommen zulassen.  
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/632/2020 021.13 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Beratung über den Entwurf der Satzung für die Jagdgenossenschaft Berg-

len 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 635/2020 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt ausführlich. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Als Versammlungsleiter der am 2. November 2020 in der Sporthalle Opppelsbohm 
stattfindenden Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemeinderat Bürger-
meister Maximilian Friedrich, im Verhinderungsfall Herr Jochen Friz als erster 
stellvertretender Bürgermeister, bestellt. 

2. Als Schriftführer wird vom Gemeinderat die Sachbearbeiterin für das Jagdwesen, 
Frau Gudrun Boschatzke, Ordnungsamt, im Verhinderungsfall Frau Corinna Sig-
loch, Hauptamt, bestellt. 

3. Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Entwurf der Neufassung der Satzung 
der Jagdgenossenschaft Berglen zu. 

4. Im Vorgriff auf einen Beschluss der Jagdversammlung zur Übertragung der Ver-
waltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat, stimmt der Gemeinderat 
der Übertragung schon heute zu, sofern die Jagdversammlung dem vorliegenden 
Entwurf für die Satzung der Jagdgenossenschaft zustimmt und keine wesentlichen 
Änderungen beschließt. 

5. Bei Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat be-
auftragt der Gemeinderat schon heute den Bürgermeister mit den Aufgaben nach § 
11 Nr. 2 und 3 a) bis e) sowie g) bis i) und § 12 des Entwurfs der Satzung der Jagd-
genossenschaft Berglen. 

6. Der Gemeinderat stimmt der Teilnahme der Firma Lugis-IT, Herrenberg, an der 
Jagdgenossenschaftsversammlung zu. 

7. Als Kassen- und Rechnungsprüfer wird der stellvertretende Kämmerer der Ge-
meinde Berglen, Herr Attila Kisa, bestellt. 

   
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt      
 



 
 

 

 
 

Beratung über den Entwurf der Satzung für die Jagdgenossenschaft 
Berglen 

 
Aufgrund des zum 1. April 2015 in Kraft getretenen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes 
(JWMG) und der Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur 
Durchführung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (DVO JWMG) ist eine Neufassung 
der Satzung der Jagdgenossenschaft Berglen vom 20. März 2002 erforderlich.  
 

Der Entwurf der Satzung basiert auf der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-
Württemberg.  
 
Nachdem die Verwaltung der Jagdgenossenschaft bisher auf den Gemeinderat als Gemeinde-
vorstand übertragen wurde und die Satzung Grundlage für die Verwaltung der Jagdgenossen-
schaft ist, hat auch der Gemeinderat über seine Zustimmung zum vorliegenden Entwurf der 
Satzung der Jagdgenossenschaft zu entscheiden.  
 

Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen der Satzung erläutert:  

Zu § 3 Nr. 3:  

Nach § 13 Abs. 1 JWMG ruht die Jagd auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehören 
und in befriedeten Bezirken.  

Zu § 7 Nr. 5:  

Durch die Beschränkung der zu vertretenden Jagdgenossen auf fünf wird verhindert, dass ei-
nem Jagdgenossen beliebig viele Vollmachten erteilt werden dürfen. Die Anzahl der Vollmach-
ten wird beschränkt, um Missbrauch vorzubeugen.  

Zu § 10 Nr. 1:  

Eine Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat für unbe-
stimmte Zeit wie § 9 der Satzung der Jagdgenossenschaft Berglen aus dem Jahr 2002 fest-
schreibt, ist nach dem JWMG nicht mehr möglich.  

Nach § 15 Abs. 7 in Verbindung mit § 17 Abs. 4 JWMG kann durch Beschluss der Jagdgenos-
senschaft die Verwaltung der Jagdgenossen längstens für die Dauer der gesetzlichen Mindest-
pachtzeit von sechs Jahren dem Gemeinderat mit dessen Zustimmung übertragen werden.  

Für eine anschließende erneute Übertragung der Verwaltung ist dann ein neuer Beschluss der 
Jagdgenossenschaftsversammlung erforderlich.  

Entsprechend haben die Jagdgenossen in der nächsten Jagdversammlung (Jagdgenossen-
schaftsversammlung) über die Übertragung der Verwaltung auf den Gemeinderat zu beschlie-
ßen.  

Im Vorgriff auf eine Entscheidung der Jagdgenossen für eine Übertragung der Verwaltung wird 
der Gemeinderat schon heute um Zustimmung zur Übertragung gebeten.  

Wie oben bereits ausgeführt, steht die Zustimmung des Gemeinderates zur Übertragung der 
Verwaltung in Abhängigkeit von der Zustimmung der Jagdgenossenschaftsversammlung zur 
neuen Satzung, da diese Grundlage für die Verwaltung ist.  

Zu § 17 Nr. 2:  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/635/2020 787.15 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Gemäß § 16 des Satzungsentwurfs ist ein Kassen- und Rechnungsprüfer durch den Gemeinde-
rat zu bestellen, der das Kassenbuch über die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossen-
schaft nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres und Ausweisung des Reinertrages prüft.  

Es wird vorgeschlagen als Kassen- und Rechnungsprüfer seitens des Gemeinderats den stell-
vertretenden Kämmerer der Gemeinde Berglen zu bestellen.  

 

Allgemeine Erläuterung:  

§ 8 d der Satzung der Jagdgenossenschaft Berglen vom 11. November 2001 sieht eine Be-
schlussfassung der Jagdgenossenschaftsversammlung über eine Änderung der Satzung vor.  

Die Versammlung der Jagdgenossenschaft ist gemäß § 5 Nr. 1 der Satzung der Jagdgenos-
senschaft Berglen vom 20.03.2002 durch den Gemeindevorstand einzuberufen. Gemeindevor-
stand ist gemäß § 9 Nr. 1 der Satzung der Jagdgenossenschaft Berglen der Gemeinderat, der 
auch gemäß § 7 Nr. 1 und 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft Berglen den Versammlungs-
leiter und Schriftführer bestellt.  

Die Firma Lugis-IT, Herrenberg, gehört nicht der Jagdgenossenschaft an. Sie hat aber das 
Jagdkataster erstellt und unterstützt die Versammlung bei der Beschlussfassung. Deshalb ist 
die Teilnahme sachdienlich.  

Die Neufassung der Jagdgenossenschaftssatzung beruht auf der Mustersatzung des Gemein-
detags vom 08.10.2020.  

 

Weiteres Vorgehen  

Die Satzung wird in der Jagdgenossenschaftsversammlung beschlossen und ist danach noch 
der unteren Jagdbehörde zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Alternativen zum Beschlussvorschlag  

Überarbeitung der Satzung.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

1. Als Versammlungsleiter der am 2. November 2020 in der Sporthalle Opppelsbohm 
stattfindenden Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemeinderat Bürger-
meister Maximilian Friedrich, im Verhinderungsfall Herr Jochen Friz als erster 
stellvertretender Bürgermeister, bestellt. 

2. Als Schriftführer wird vom Gemeinderat die Sachbearbeiterin für das Jagdwesen, 
Frau Gudrun Boschatzke, Ordnungsamt, im Verhinderungsfall Frau Corinna Sig-
loch, Hauptamt, bestellt. 

3. Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Entwurf der Neufassung der Satzung 
der Jagdgenossenschaft Berglen zu. 

4. Im Vorgriff auf einen Beschluss der Jagdversammlung zur Übertragung der Ver-
waltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat, stimmt der Gemeinderat 
der Übertragung schon heute zu, sofern die Jagdversammlung dem vorliegenden 
Entwurf für die Satzung der Jagdgenossenschaft zustimmt und keine wesentli-



chen Änderungen beschließt. 

5. Bei Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat 
beauftragt der Gemeinderat schon heute den Bürgermeister mit den Aufgaben 
nach § 11 Nr. 2 und 3 a) bis e) sowie g) bis i) und § 12 des Entwurfs der Satzung 
der Jagdgenossenschaft Berglen. 

6. Der Gemeinderat stimmt der Teilnahme der Firma Lugis-IT, Herrenberg, an der 
Jagdgenossenschaftsversammlung zu. 

7. Als Kassen- und Rechnungsprüfer wird der stellvertretende Kämmerer der Ge-
meinde Berglen, Herr Attila Kisa, bestellt. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt      
 

 





























































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
10. Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2019/2020 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 637/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. Abschließend gibt er den Dank der Vorstandschaft 
des Waldkindergartens e.V. weiter. Der Gemeinderat hatte am 26.05.2020 beschlossen, die 
Kindergartengebühren für die Monate April und Mai 2020 nicht nur für die Gemeindekindergär-
ten zu erlassen, sondern auch für die Eltern des Waldkindergartens.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei       
 



 
 

 

 
 

Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2019/2020 
 

Der Zuschuss an den Waldkindergarten Berglen e.V. für das Kindergartenjahr 
2019/2020 beträgt insgesamt 189.946,49 €. 
 
Bei 40 zur Verfügung stehenden Kindergartenplätzen entspricht dies einem Gemeinde-
zuschuss in Höhe von 4.748,66 € (Vorjahr: 2.744,64 €) je betreutem Kind. Im Vergleich 
zum Vorjahr erhöhte sich der Zuschuss der Gemeinde je Platz um 2.004,02 €. Dies ist 
im Wesentlichen auf den neu abgeschlossenen Vertrag zwischen der Gemeinde Berg-
len und dem Waldkindergarten e.V. zurückzuführen.  
Im Vergleich hierzu betrug der Zuschuss der Gemeinde für die 249 zur Verfügung ste-
henden Plätze in gemeindeeigenen Einrichtungen im Jahr 2019 7.265,07 € je Kinder-
gartenplatz. 
 
Neben dem Zuschuss der Gemeinde waren die Elternbeiträge mit 28.853,90 € die wich-
tigste Einnahmeposition des Waldkindergartens. 
 
Somit stehen anrechenbaren Ausgaben in Höhe von insgesamt 217.621,58 € anre-
chenbare Einnahmen in Höhe von insgesamt 223.966,67 € gegenüber. 
 
Dadurch erwirtschaftete der Waldkindergarten im Kindergartenjahr 2019/2020 einen 
Gewinn in Höhe von 6.345,09 €. Dieser Gewinn wird der Rücklage des Waldkindergar-
tens zugeführt. 
 
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 26.05.2020 wurden auch den Eltern 
des Waldkindergartens die monatlichen Kindergartengebühren für die Monate April und 
Mai 2020 erlassen. Der Einnahmeausfall des Waldkindergartens wird hier 1:1 ersetzt. 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 5.292,84 €.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei       
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/637/2020 460.52 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Aufstellung von Mitfahrbänken 

 
   

    
Anhand der Sitzungsvorlage 634/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, erläutert der Vorsit-
zende den Sachverhalt. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitfahrbänke an den Bushaltestellen entsprechend 
der beiliegenden Aufstellung als Mitfahrgelegenheit aufzustellen und die Hinweisschilder 
anzubringen. Bei Bedarf sollen Verhandlungen mit dem Straßenverkehrsamt sowie den 
betroffenen Grundstückseigentümern aufgenommen werden.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Bauamt      
 



 
 

 

 
 

Aufstellung von Mitfahrbänken 
 
Die Aufstellung von Mitfahrbänken ist eine Möglichkeit zur Stärkung der Mobilität im Gemeinde-

gebiet. Die Mitfahrbänke sind eine pragmatische und vergleichsweise einfache Mobilitätslösung, 

um Fahrtenwünsche erfüllen zu können. Grundidee ist es, Sitzbänke im öffentlichen Raum zu 

platzieren und als Mitfahrbänke zu kennzeichnen. Wer einen Weg zurückzulegen hat und sich 

mitnehmen lassen möchte, kann sich auf die Mitfahrbank setzen und lässt sich von einem der 

nächsten vorbeikommenden Autofahrer mitnehmen.  

 

Das Mitfahrbänke-Konzept basiert auf unverbindlicher Freiwilligkeit, d.h. die Fahrer entscheiden 

spontan, ob sie jemanden, der auf der Bank sitzt, mitnehmen oder nicht. Die Fahrten werden 

auf Vertrauensbasis durchgeführt und finden auf privatrechtlicher Grundlage statt, das Risiko 

liegt also beim Fahrer.  

 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26. Mai 2020 die Einrichtung von Mitfahrbänken im 

Gemeindegebiet Berglen grundsätzlich begrüßt. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, 

geeignete Standorte vorzuschlagen. Der Gemeinderat wird danach über deren Aufstellung ent-

scheiden. 

 

Die Gemeindeverwaltung hat mittlerweile mögliche Standorte für Mitfahrbänke überprüft. Das 

Ergebnis kann der beigefügten Aufstellung entnommen werden (siehe Anlage). Insgesamt 

ergibt sich folgende Situation:  

 

- Ziel ist, in jedem Teilort mindestens eine Mitfahrbank einzurichten. Insgesamt sollen 35 

Standorte angeboten werden.  

 

- Für die Einrichtung einer Mitfahrbank eignen sich insbesondere die bereits bestehenden 

Bushaltestellen. Hier kann ohne größeren baulichen Aufwand an zentralen und bekann-

ten Standorten eine Mitfahrgelegenheit geschaffen werden. Das Ein- und Aussteigen ist 

verkehrssicher möglich.  

 

24 Bushaltestellen, die sich aufgrund ihres Standorts an Ortsdurchfahrten bzw. Landes- 

oder Kreisstraßen eignen, sollen mit einem Hinweisschild gekennzeichnet werden.  

 

Für sechs Bushaltestellen, die sich aufgrund ihrer Lage nicht als Standort eignen, wer-

den alternative Standorte in den betreffenden Teilorten vorgeschlagen.  

 

- Darüber hinaus sollen an fünf weiteren Stellen Mitfahrbänke und Hinweisschilder aufge-

stellt werden. Als Standort sind vier Teilorte ohne Bushaltestelle (Linsenhof, Drexelhof, 

Kieselhof und Oberweiler) sowie der Parkplatz am Sportgelände Erlenhof vorgesehen. 

  

- An der Bushaltestelle „Bretzenacker Nachbarschaftsschule“ soll kein Schild angebracht 

werden, da Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter nicht zur Zielgruppe des An-

gebotes gehören.  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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- An den Bushaltestellen „Ortsmitte Oppelsbohm“ und „Erlenhof“ soll kein Schild ange-

bracht werden, da die Akzeptanz erfahrungsgemäß dort besonders gering ist, wo es 

sehr gute parallele Angebote gibt.  

 

- Von den insgesamt 35 Standorten sollen 13 mit einer Bank und einem Hinweisschild 

ausgestattet werden. An 22 Standorten, die als Bushaltestellen schon mit einer Bank 

ausgestattet sind oder aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht für die Aufstellung einer 

Bank geeignet sind, soll lediglich ein Hinweisschild angebracht werden.  

 

Die Kosten liegen insgesamt bei rund 9.000 € (rund 500 € für die Anschaffung und Aufstellung 

einer Bank und 70 € für den Erwerb und die Anbringung eines Schildes).  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitfahrbänke an den Bushaltestellen entsprechend 

der beiliegender Aufstellung als Mitfahrgelegenheit aufzustellen und die Hinweisschilder 

anzubringen. Bei Bedarf sollen Verhandlungen mit dem Straßenverkehrsamt sowie den 

betroffenen Grundstückseigentümern aufgenommen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Bauamt      
 

 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
12. Abwasser- und Wassergebührenkalkulation 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 638/2020 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. Er betont, dass durch die Verschiebung 
der Gebührenkalkulation den besonderen Umständen der Corona-Zeiten Rechnung getragen 
werden soll, um die Bürgerschaft in dieser Zeit nicht über Gebühr zu belasten. 
 
Gemeinderat Klenk bewertet dieses Vorgehen als sehr positiv.    
 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung um ein 
Jahr auf den Zeitraum 2022 bis 2024 zu verschieben. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Wassergebührenkalkulation um ein Jahr auf den Zeitraum 
2022 bis 2024 zu verschieben. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, entsprechende Angebote im Jahr 2021 einzu-
holen und die Gebührenkalkulationen zu beauftragen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Abwasser- und Wassergebührenkalkulation 
 
Die Kalkulationszeiträume für die Abwasser- und Wassergebühren laufen zum 31.12.2020 aus. 
Die Verwaltung strebt in der Regel einen Kalkulationszeitraum von drei Jahren an. Dies würde 
bedeuten, dass die Gebühren für den Zeitraum 2021 bis 2023 neu kalkuliert werden müssten. 
 
Aufgrund der Corona-Situation soll diese Kalkulation allerdings um ein Jahr auf den Zeitraum 
2022 bis 2024 verschoben werden, damit die Bürgerschaft nicht zusätzlich mit weiteren Abga-
ben belastet wird. Inwieweit sich die Gebühren verändern würden, kann nur vage prognostiziert 
werden. 
 
Bei der Wasserversorgung werden die Aufwendungen für Zinsen und Abschreibungen, auf-
grund der Investitionen der vergangenen und kommenden Jahre, zunehmen, welche sich auf in 
die neu zu kalkulierende Wassergebühr auswirken wird. Es wird deshalb mit einer moderat stei-
genden Gebühr gerechnet. 
 
Bei den Abwassergebühren wird das gebührenrechtlichen Ergebnis des Jahres 2017, welches 
einen Überschuss bei der Schmutzwassergebühr in Höhe von 269.768,68 € und bei der Nie-
derschlagswassergebühr in Höhe von 18.692,75 € ausweist, einen dämpfenden Effekt auf die 
neu zu kalkulierende Schmutzwasser und Niederschlagswassergebühr haben. Ob auch die 
Ergebnisse des Kalkulationszeitraums 2018 bis 2020 ausgeglichen werden sollen, kann der 
Gemeinderat dann ebenfalls beschließen.  
Auch bei der Abwasserbeseitigung sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Abwasser-
anlagen deutlich angestiegen und werden auch weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. 
Eine Gebührensenkung wird deshalb trotz der Überschüsse aus Vorjahren nicht erwartet. 
 
Nach dem Kommunalabgabengesetz sind Gebührenüberschüsse innerhalb von fünf Jahren 
auszugleichen. Mit einer Kalkulation für den Zeitraum 2022 bis 2024 kann dies noch gewähr-
leistet werden.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung um 
ein Jahr auf den Zeitraum 2022 bis 2024 zu verschieben. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Wassergebührenkalkulation um ein Jahr auf den Zeit-
raum 2022 bis 2024 zu verschieben. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, entsprechende Angebote im Jahr 2021 einzu-
holen und die Gebührenkalkulationen zu beauftragen.    
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/638/2020 700.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Einstellung des Ganztagesbetriebs in den Kindertageseinrichtungen wäh-

rend der Pandemiestufe 3 - Verzicht auf die Kindergartengebühren für den 
Ganztagesbetrieb 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 641/2020 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. Nach heutigem Stand haben sich die 
Rahmenbedingungen wieder etwas verändert und die Situation stellt sich nicht ganz so drama-
tisch dar. Nachdem es jetzt möglich ist, über zwei feste konstante Gruppen hinweg gruppen-
übergreifend zu arbeiten, können die Kinder zumindest von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr betreut wer-
den. Es betrifft lediglich vier Kinder, die keine Betreuung von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in An-
spruch nehmen können.  
 
Für Gemeinderat Scherhaufer ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man für nicht erbrachte 
Leistungen auch keine Gebühren erhebt. Er könnte sich vorstellen, die Verwaltung pauschal zu 
ermächtigen, nur Benutzungsgebühren für die tatsächlich in Anspruch genommene Betreuungs-
zeit während Corona zu erheben. Erfreulich ist, dass im Ganztagesbetrieb nahezu die volle Leis-
tung angeboten werden kann.  
 
Der Vorsitzende rät von einer pauschalen Ermächtigung der Gemeindeverwaltung ab. Seiner 
Meinung nach sollte der Gemeinderat angepasst auf die jeweiligen Entscheidungen von Bund 
und Land reagieren.    
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Da der Ganztagsbetrieb in den Kindertageseinrichtungen in der Zeit von 20. Oktober 2020 
bis 23. Oktober 2020 nicht stattgefunden hat, soll auf die Erhebung der entsprechenden 
Gebühren in diesem Zeitraum verzichtet werden. Die Benutzungsgebühren für die tat-
sächlich in Anspruch genommene Betreuungszeit werden entsprechend der Satzung be-
messen. Gleiches gilt für die reduzierte Betreuung ab 26. Oktober 2020   
 
Verteiler: 1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Einstellung des Ganztagesbetriebs in den Kindertageseinrichtungen 
während der Pandemiestufe 3 - Verzicht auf die 

Kindergartengebühren für den Ganztagesbetrieb 
 
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat die Landesregierung Baden-Württemberg mit 

Wirkung vom 19.10.2020 die Pandemiestufe 3 ausgerufen.  

 

In der Pandemiestufe 3 sind wir aufgefordert in festen Gruppen und nach dem „Kohorten-

Prinzip“ zu arbeiten. Dies bedeutet, dass weder die Kinder, noch das Personal durchmischt 

werden dürfen.  

 

In allen Kindertageseinrichtungen mit Ganztagesbetrieb in Berglen sind die Kinder mit Ganzta-

gesbetreuung über alle Gruppen verteilt. Die Gruppenaufteilung erfolgte nach pädagogischen 

Gesichtspunkten nach Heterogenität bezüglich Alter und Geschlecht; zudem wurde in der Ein-

teilung das Bezugserziehermodell berücksichtigt. Zusätzlich wird bei der Gruppenzuteilung auf 

die Wünsche der Eltern geachtet. 

 

Bezogen auf den Ganztagesbetrieb bedeutet dies, dass in allen Gruppen Kinder mit Betreu-

ungszeiten über sieben Stunden betreut werden. Ab 14.00 Uhr findet eine Durchmischung statt. 

Somit ergibt sich, dass in allen Gruppen die Betreuungszeit von 7.00 bis 17.00 Uhr durch das 

feste Personal der jeweiligen Gruppen nicht abgedeckt werden kann. Die Betreuung im Ganz-

tagesbereich kann daher für die Dauer der Pandemiestufe 3 nicht angeboten werden. Eine Be-

treuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird gewährleistet. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Da der Ganztagsbetrieb in den Kindertageseinrichtungen nicht stattfinden kann, soll auf 

die Erhebung der entsprechenden Gebühren in diesem Zeitraum verzichtet werden. Die 

Benutzungsgebühren für die tatsächlich in Anspruch genommene Betreuungszeit wer-

den entsprechend der Satzung bemessen. 

 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/641/2020 460 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
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Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
14. Festlegung der Wahlbezirke für die Gemeinde Berglen 

 
   

    
Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 636/2020 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende leitet kurz in die Thematik ein. Er weist darauf hin, dass dieses Thema eigent-
lich in die Zuständigkeit des Bürgermeisters falle, er aber den Austausch mit den Gemeinderäten 
bezüglich der Vorgehensweise für wichtig halte.   
 
Hauptamtsleiterin Sigloch erläutert nachfolgend den Sachverhalt.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass vorgesehen ist, die Wahl weitestgehend mit eigenem Personal 
durchzuführen und den Einsatz der ehrenamtlichen Wahlhelfer dadurch deutlich zu reduzieren.  
 
Gemeinderat Klenk ist ebenfalls der Auffassung, dass in Zeiten der Corona-Pandemie nur so 
viele Wahllokale wie nötig eingerichtet werden sollten. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob er auch 
einer dauerhaften Reduzierung der Wahlbezirke in Berglen nach der Pandemie zustimmen 
könnte. Dies bedarf dann auf jeden Fall einer Aussprache im Gremium.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt von dem Vorgehen der Verwaltung zustimmend Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt     
 



 
 

 

 
 

Festlegung der Wahlbezirke für die Gemeinde Berglen 
 
Nach § 4 Kommunalwahlgesetz (KomWG) bestimmt der Bürgermeister, welche Wahlbezirke zu 

bilden sind.  

 

Bisher war die Gemeinde Berglen in folgende neun Wahlbezirke eingeteilt:  

 

Wahlbezirk 
Abgrenzung des  

Wahlbezirks 
Bezeichnung / Lage des Wahlraums 

Voraus. Wahl-

berechtigte bei 

der LT-W 

01 
101 – 01  

Oppelsbohm 

Rathaus Oppelsbohm,  

Beethovenstraße 14,  

73663 Berglen 

1.012 

02 
201 – 02  

Rettersburg 

Bürgerhaus Berglen in Rettersburg,  

Buchenbachstraße 1,  

73663 Berglen 

474 

03 
301 – 03  

Öschelbronn 

Rathaus Öschelbronn,  

Rosenstraße 18,  

73663 Berglen 

445 

04 
401 – 04  

Vorderweißbuch 

Vereinszentrum Vorderweißbuch, 

Ehemaliges Schulgebäude, 

Tribergstraße 7,  

73663 Berglen 

630 

05 
501 – 05  

Steinach 

Feuerwehrhaus Süd,  

Bürgersaal,  

Luisenstraße 6,  

73663 Berglen 

829 

06 
601 – 06  

Reichenbach 

Rathaus Reichenbach,  

Hauptmannstraße 21,  

73663 Berglen 

425 

07 
701 – 07  

Ödernhardt 

Schießhalle,  

Olgastraße 21, 

73663 Berglen 

338 

08 
801 – 08  

Bretzenacker  

Vereinsheim Bretzenacker,  

Fasanenstraße 8,  

73663 Berglen 

265 

09 
901 – 09  

Hößlinswart 

Dorfgemeinschaftshaus Hößlinswart 

Rehstraße 8 

73663 Berglen 

578 

 

 

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bei der Bürgermeisterwahl am 21. Juni 2020 lediglich 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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zwei Wahlbezirke gebildet.  

 

Der Wahlbezirk für die Teilorte Oppelsbohm, Volkhardtsmühle, Rettersburg, Kieselhof, Linsen-

hof, Drexelhof, Öschelbronn, Stöckenhof, Ödernhardt, Erlenhof, Bretzenacker und Oberweiler 

wurde in der Sporthalle in Oppelsbohm, Stockwiesen 2, 73663 Berglen, eingerichtet. Er um-

fasste 2.597 Wahlberechtigte.  

 

In der Turn- und Versammlungshalle in Steinach, Erlenstraße 3, 73663 Berglen, wurde ein 

weiterer Wahlbezirk für die Teilorte Steinach, Kottweil, Reichenbach, Lehnenberg, Spechtshof, 

Hößlinswart, Vorderweißbuch, Birkenweißbuch und Streich ausgewiesen. Die Zahl der Wahlbe-

rechtigten belief sich hier auf 2.604 Personen. 

 

Außerdem wurden zwei Briefwahlbezirke gebildet.  

 

Rückblickend kann festgehalten werden, dass die Reduzierung der Wahlbezirke auf positive 

Resonanz gestoßen ist. Die Vorbereitungen waren mit weniger Verwaltungsaufwand und Kos-

ten verbunden, da nur die zwei Wahlbezirke ausgestattet werden mussten. Der Einsatz der eh-

renamtlichen Wahlhelfer konnte deutlich reduziert werden. Pro Wahlbezirk werden zwischen 

sechs und acht Wahlhelfer/innen benötigt, bei weniger Wahlbezirken können diese effizient und 

effektiv arbeiten. 

 

Am 14. März 2021 findet in Baden-Württemberg die Wahl des Landtages statt. Das Infektions-

geschehen ist weiterhin schwierig einzustufen, es ist im Moment nicht absehbar wie sich die 

Corona-Pandemie bis zum Wahltag entwickeln wird. Bereits jetzt laufen aber für die o.g. Wahl 

die ersten Vorbereitungen. So wurde die Gemeinde Berglen mit Schreiben vom 2. Oktober 

2020 vom Statistischen Landesamt informiert, dass vorgesehen ist, im bisherigen Wahlbezirk 

101-01 Oppelsbohm eine repräsentative Sonderauszählung über die Wahlbeteiligung und 

Stimmabgabe nach Geschlecht und Alter der Wahlberechtigten bzw. Wähler nach § 37 Abs. 1, 

§ 38 Abs. 1 Satz 3 und § 60 des Landtagswahlgesetzes durchzuführen. Die Gemeindeverwal-

tung ist nun aufgefordert, baldmöglichst mitzuteilen, ob dieser Wahlbezirk unverändert zur letz-

ten Landtagswahl im Jahre 2016 geführt wird.  

 

Da die Wahllokale in der Regel in den ehemaligen Rathäusern der damals selbständigen Ge-

meinden untergebracht sind, ist die Raumkapazität sehr begrenzt. Der Mindestabstand kann in 

diesen Gebäuden nicht gewährleistet werden. Um dem Infektionsschutz Rechnung tragen zu 

können, muss für die Wahl im März 2021 wieder eine Reduzierung der Wahlbezirke erfolgen.  

 

Von der Gemeindeverwaltung wird daher angestrebt, die Gemeinde in die nachfolgenden vier 

Wahlbezirke einzuteilen:  

 



 

Wahlbezirk 
Abgrenzung des  

Wahlbezirks 
Bezeichnung / Lage des Wahlraums 

Voraus. Wahl-

berechtigte bei 

der LT-W 

01 

Oppelsbohm, Volkhardts-

mühle, Ödernhardt, Erlenhof, 

Bretzenacker und Oberweiler 

Sporthalle in Oppelsbohm,  

Stockwiesen 2 

73663 Berglen 

1.615 

02 

Rettersburg, Kieselhof, Lin-

senhof, Drexelhof, Öschel-

bronn, Stöckenhof 

Bürgerhaus Berglen in Rettersburg,  

Buchenbachstraße 1,  

73663 Berglen 

919 

04 
Vorderweißbuch, Birken-

weißbuch und Streich 

Vereinszentrum Vorderweißbuch, 

Ehemaliges Schulgebäude, 

Tribergstraße 7,  

73663 Berglen 

630 

05 

Steinach, Kottweil, Reichen-

bach, Lehnenberg, Spechts-

hof, Hößlinswart 

Turn- und Versammlungshalle  

Steinach,  

Erlenstraße 3, 

73663 Berglen 

1.832 

 

Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, 

dass allen Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und anderen Menschen mit Mobilitäts-

beeinträchtigungen, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Mit der Unterbringung 

der Wahlbezirke in den o.g. Räumen wird man auch dieser Vorschrift gerecht.  

 

Bei der Bürgermeisterwahl 2020 wurde den Wahlberechtigten ein Wahlschein mit Briefwahlun-

terlagen von Amts wegen zugestellt. Ob dies auch bei der Landtagswahl im kommenden Früh-

jahr so sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Von der Gemeinde Berglen würde diese automa-

tische Versendung trotz des höheren Verwaltungsaufwandes begrüßt werden. Dadurch wäre 

gewährleistet, dass der Fokus auf der Briefwahl liegt und Menschenansammlungen in den 

Wahllokalen vermieden und persönliche Kontakte reduziert werden. Eine Abgabe der Stimme in 

einem Wahlraum ist natürlich trotzdem möglich. Sollte sich die Landesregierung für die Versen-

dung des Wahlscheines mit Briefwahlunterlagen von Amts wegen entscheiden, ist die Einrich-

tung von zwei Wahlbezirken in Berglen ausreichend. Die Bildung der Wahlbezirke erfolgt dann 

analog der Bürgermeisterwahl 2020. 

 

Nach der Landtagswahl 2021 soll ein Erfahrungsbericht erfolgen. Es soll dann diskutiert wer-
den, ob eine Reduzierung der Wahlbezirke in Berglen dauerhaft sinnvoll ist. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von dem Vorgehen der Verwaltung zustimmend Kenntnis.    
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt     
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.10.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Armin Haller  
 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Regina Ehmann; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
15. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
genen Spenden: 
 
Resch Marketing und  
Communications GmbH  Spiel- u. Freizeitgelände   1.000,00 € 
Bucher Haustechnik   Sachspende Sanitäranlagen 
     Kiga Wirbelwind       837,55 € 
Klöpfer Tiefbau   Projekt Spiel- und Freizeit- 
     gelände Berglen    5.000,00 € 
Kreisbau Waiblingen GmbH  Ausstattung Kita Hanfäcker   1.500,00 € 
 
Der Vorsitzende dankt den Spendern für das großartige Engagement. 
   
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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